
Rundschreiben Nr. 5 / 23 ©
 O

liv
er

 F
ra

n
ke

Ratio Treuhandgesellschaft
mbH

Steuerberatungsgesellschaft
Landwirtschaftliche Buchstelle



TIPPS UND HINWEISE �

Rundschreiben Nr. 5 / 23  |  2

Ratio Treuhandgesellschaft
mbH

Steuerberatungsgesellschaft
Landwirtschaftliche Buchstelle

1.	 … FÜR ALLE STEUERZAHLER� 3

Grundsatzurteil 
Gewinne aus dem Verkauf von  
Kryptowährungen sind steuerpflichtig

Türkei/Syrien 
Unterstützungsleistungen an  
Erdbebenopfer leicht absetzbar

Gesetzeslücke 
Wann inländische Grundstücke  
steuerfrei vererbt werden können

2.	 … FÜR UNTERNEHMER� 4

Betriebsübergang 
Vorweggenommene Ausgaben sind  
gewerbesteuerlich nicht abziehbar

3.	 … FÜR GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER� 5

Gesellschafter-Geschäftsführer 
Kann eine nicht ausgezahlte Tantieme  
Arbeitslohn sein?

4.	 … FÜR ARBEITGEBER  
UND ARBEITNEHMER� 6

Steuersparmodell 
Nutzung betrieblicher Smartphones  
nach Besitzerwechsel steuerfrei

Firmenwagen 
Geschätzte Treibstoffkosten  
schließen Fahrtenbuchmethode aus

5.	 … FÜR HAUSBESITZER� 6

Nutzungsdauer 
Wann eine schnellere Abschreibung  
von Immobilien möglich ist

10.05.	 · Umsatzsteuer
	 · Lohnsteuer
	 · Solidaritätszuschlag
	 · Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath.

15.05.	 · Grundsteuer
	 · Gewerbesteuer

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.05. bzw.  
19.05.2023. Diese Schonfrist gilt nicht bei  
Bar- und Scheckzahlungen.

Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst 
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet!

Wichtige Steuertermine Mai 2023

Inhalt



TIPPS UND HINWEISE �

Rundschreiben Nr. 5 / 23  |  3

Ratio Treuhandgesellschaft
mbH

Steuerberatungsgesellschaft
Landwirtschaftliche Buchstelle

1.	 … FÜR ALLE STEUERZAHLER

Grundsatzurteil

Gewinne aus dem Verkauf von  
Kryptowährungen sind steuerpflichtig

Manche Spekulanten haben mit Kryptowährungen 
wie Bitcoin oder Ethereum erhebliche Kursgewin-
ne eingefahren. Ein solcher Fall hat jetzt den Bun-
desfinanzhof (BFH) beschäftigt: Der Kläger hatte 
verschiedene Kryptowährungen – unter anderem 
Bitcoins, Ethereum und Monero – privat erworben, 
getauscht und wieder veräußert. Im Jahr 2017 hat-
te er daraus einen Gewinn in Höhe von insgesamt 
3,4  Mio.  € erzielt, den das Finanzamt der Einkom-
mensteuer unterwarf.

Der BFH hat die Steuerpflicht bestätigt: Veräuße-
rungsgewinne, die ein Spekulant innerhalb eines 
Jahres aus dem Verkauf oder dem Tausch von Kryp-
towährungen erzielt, müssen als privates Veräuße-
rungsgeschäft versteuert werden. Nach Ansicht des 
BFH stellen virtuelle Währungen (Currency oder 
Payment Token) ein „anderes Wirtschaftsgut“ im 
Sinne der Regelungen zu privaten Veräußerungsge-
schäften dar. Der Begriff des Wirtschaftsguts ist weit 
zu fassen. Er beinhaltet neben Sachen und Rechten 
auch tatsächliche Zustände sowie konkrete Mög-
lichkeiten und Vorteile, deren Erlangung sich ein 
Steuerzahler etwas kosten lässt und die nach der 
Verkehrsauffassung einer gesonderten selbständi-
gen Bewertung zugänglich sind. Laut BFH erfüllen 
virtuelle Währungen diese Voraussetzungen.

Bitcoin, Ethereum und Monero sind wirtschaftlich 
betrachtet als Zahlungsmittel anzusehen. Sie wer-
den auf Handelsplattformen und Börsen gehandelt, 
haben einen Kurswert und können für direkt zwi-
schen Beteiligten abzuwickelnde Zahlungsvorgän-
ge verwendet werden. Technische Details virtueller 
Währungen sind für die Eigenschaft als Wirtschafts-
gut nicht von Bedeutung. Erfolgen Anschaffung 
und Veräußerung oder Tausch der Token innerhalb 
eines Jahres, unterliegen daraus erzielte Gewinne 
oder Verluste daher im Ergebnis der Besteuerung.

Hinweis: Die realisierten Wertzuwächse sind dem-
nach genau wie beim Verkauf von Goldbarren, Old-
timern oder Kunstwerken als „sonstige Einkünfte“ zu 
versteuern. Unerheblich ist, ob der Gewinn durch 

einen Verkauf von Coins, das Bezahlen beim Online-
shopping oder den Umtausch in eine andere Kryp-
towährung erzielt wird. Da sich der Gewinn aus dem 
Veräußerungspreis abzüglich der Anschaffungskosten 
und der Veräußerungskosten errechnet, sollten Anleger 
Anschaffungs- und Veräußerungsvorgänge unbedingt 
dokumentieren (z. B. in einem Transaktionstagebuch).

Türkei / Syrien

Unterstützungsleistungen an  
Erdbebenopfer leicht absetzbar

Für Privatpersonen und Unternehmen, die die 
Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und 
in Syrien unterstützen, gelten gelockerte Voraus-
setzungen für den Spendenabzug. Das Bundesfi-
nanzministerium hat Regelungen für vom 06.02. 
bis zum 31.12.2023 erbrachte Unterstützungsleis-
tungen getroffen. Für Spenden auf Sonderkonten, 
Arbeitslohn- und Sachspenden, die Unterstützung 
betroffener Arbeitnehmer, Spenden- und Hilfsak-
tionen steuerbegünstigter Körperschaften sowie 
Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen gelten 
steuerliche Erleichterungen.

Hinweis: Wir informieren Sie gerne ausführlich über 
diese steuerlichen Maßnahmen.

Gesetzeslücke

Wann inländische Grundstücke  
steuerfrei vererbt werden können

Wenn ausländische Erben in Deutschland bele-
genen Grundbesitz von ausländischen Erblassern 
erwerben, fällt auf diesen Vorgang deutsche Erb-
schaftsteuer an. Diese beschränkte Steuerpflicht 
besteht nach einem neuen Urteil des Bundesfinanz-
hofs (BFH) aber nicht, wenn die Inlandsimmobilie 
durch ein ausländisches Vermächtnis zugewendet 
wird. Diese Gesetzeslücke besteht, wenn weder der 
Erblasser noch der Begünstigte Deutsche sind und 
beide im Ausland leben.

Im Urteilsfall hatte eine im Jahr 2013 verstorbene 
Erblasserin bis zu ihrem Tod in der Schweiz ge-
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schaftlichen Verkehr beteiligen kann. Bei einem 
Handelsunternehmen ist entscheidend, wann das 
Ladenlokal eröffnet worden ist. Bei herstellenden 
Betrieben kommt es auf den Beginn der Produktion 
an. Aufwendungen vor der Betriebseröffnung (z. B. 
Kosten für die Anmietung eines Geschäftslokals, 
Ankauf von Betriebsgrundlagen) sind daher gewer-
besteuerlich nicht abziehbar.

Hinweis: Dagegen lassen sich bei der Einkommen-
steuer auch vorweggenommene Betriebsausgaben 
abziehen, so dass der gewerbesteuerliche Ertrag und 
der einkommensteuerpflichtige Gewinn in der Grün-
dungsphase durchaus auseinanderfallen können.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 
vor der Betriebseröffnung entstandene Betriebsaus-
gaben auch dann gewerbesteuerlich unbeachtlich 
sind, wenn ein Gewerbebetrieb im Ganzen über-
nommen wird. Im Streitfall hatte ein Imbissbetrei-
ber geklagt, der seinen Betrieb samt Inventar zum 
01.12.2017 von der bisherigen Betreiberin gepachtet 
hatte. Im Dezember 2017 ließ er den Imbiss geschlos-
sen, um ihn umfassend zu renovieren. Im Januar 
2018 öffnete er den Imbiss schließlich für die Gäste.

Das Finanzamt erkannte die im Jahr 2017 entstan-
denen Renovierungskosten gewerbesteuerlich 
nicht an. Es vertrat die Auffassung, dass die Gewer-
besteuerpflicht erst ab Januar 2018 eingetreten war 
und die Renovierung eine gewerbesteuerrechtlich 
unbeachtliche Vorbereitungshandlung darstellt. 
Der Imbissbetreiber war dagegen der Auffassung, 
dass er nur einen bestehenden Gewerbebetrieb 
übernommen habe und sich der Steuergegenstand 
durch den Betriebsübergang nicht verändert habe.

Der BFH hat die Klage des Betreibers jedoch ab-
gewiesen. Der Imbissbetrieb war erst mit der Er-
öffnung für die Kundschaft im Januar 2018 als 
Steuergegenstand des Gewerbesteuerrechts anzu-
sehen, so dass vorher entstandene Ausgaben nicht 
berücksichtigt werden konnten. Unerheblich war, 
dass ein Gewerbebetrieb im Ganzen auf einen an-
deren Unternehmer übergegangen ist. Zwar regelt 
das Gewerbesteuergesetz, dass ein Gewerbebetrieb 
bei einem Übergang im Ganzen bei dem „neuen“ 
Unternehmer als neu gegründet gilt, wenn er nicht 
mit einem anderen, bereits bestehenden Gewerbe-
betrieb vereinigt wird. Die Regelungen definieren 
aber keinen Zeitpunkt für die anzunehmende Be-

wohnt. Sie hatte ihrer in den USA lebenden Nichte 
ein Vermächtnis über eine Immobilie in München 
zugewandt. Dieses Vermächtnis wurde im Jahr 2014 
erfüllt und die Nichte als Eigentümerin des Grund-
stücks im Grundbuch eingetragen. Das deutsche 
Finanzamt setzte Erbschaftsteuer fest, wogegen die 
Nichte klagte.

Der BFH hat den Steuerzugriff abgelehnt. Ausländi-
sche Erben oder Vermächtnisnehmer sind – anders 
als deutsche Staatsangehörige und Personen mit 
Wohnsitz oder dauerhaftem Aufenthalt in Deutsch-
land – nur in beschränktem Umfang steuerpflichtig. 
Sie zahlen Erbschaftsteuer ausschließlich für den 
Eigentumserwerb an bestimmten gesetzlich defi-
nierten Vermögenswerten. Darunter fallen grund-
sätzlich auch inländische Immobilien. Werden sie 
jedoch im Testament des Erblassers durch ein Ver-
mächtnis mit solchen Immobilien bedacht, bleibt 
dies ausnahmsweise steuerfrei. Diese Gesetzes-
lücke besteht, da bei einem Vermächtnis nicht die 
Immobilie selbst, sondern nur ein Anspruch auf 
Übertragung des Eigentums an dieser Immobilie 
erworben wird. Die Eigentumsumschreibung muss 
in diesem Fall noch separat im Anschluss erfolgen 
und bedarf der notariellen Beurkundung.

Hinweis: Bei Erbfällen im EU-Ausland ist seit 2015 
mit dem Inkrafttreten der EU-Erbrechtsverordnung 
Vorsicht geboten. Ein Vermächtnis entfaltet nun in 
bestimmten EU-Ländern (z. B. Polen) direkte Wir-
kung. Auch die durch Vermächtnis begünstigte Per-
son erbt direkt das Eigentum an dem inländischen 
Grundvermögen; ein steuerfreier Erwerb inländi-
scher Immobilien ist dann nicht möglich.

2.	 ... FÜR UNTERNEHMER

Betriebsübergang

Vorweggenommene Ausgaben sind  
gewerbesteuerlich nicht abziehbar

Bei Einzelgewerbetreibenden und Personenge-
sellschaften beginnt die Gewerbesteuerpflicht erst 
mit Beginn der „werbenden“ Tätigkeit. Maßgebend 
ist also, wann sich das Unternehmen mit eigenen 
gewerblichen Leistungen am allgemeinen wirt-
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triebseröffnung, so dass die allgemeinen Grund-
sätze für noch nicht eröffnete Gewerbebetriebe 
anwendbar bleiben.

3.	 … FÜR GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

Gesellschafter-Geschäftsführer

Kann eine nicht ausgezahlte Tantieme 
Arbeitslohn sein?

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat 
sich mit dem Zufluss einer vertraglich vereinbarten, 
aber nicht ausgezahlten Tantieme befasst.

Der Kläger ist Gesellschafter-Geschäftsführer ei-
ner GmbH. Hierfür erhält er ein festes monatliches 
Bruttogehalt. Zudem ist vertraglich ein Anspruch 
auf eine gewinnabhängige Tantieme geregelt. In 
den Streitjahren erhielt der Kläger jedoch keine 
Tantiemen; eine Passivierung bei der GmbH er-

folgte ebenfalls nicht. Bei einer Lohnsteuer-Außen-
prüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass 
der Kläger in den Streitjahren aufgrund der Tan-
tiemenansprüche Arbeitslohn erhalten habe. Als 
Zuflusszeitpunkt gelte der Zeitpunkt der Bilanzer-
stellung. Auf eine tatsächliche Auszahlung komme 
es nicht an.

Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG hatte Er-
folg. Die nichtgezahlten Tantiemen sind nicht als 
Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit zu be-
rücksichtigen. Bei beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern kann ein Zufluss von Einnahmen 
allerdings auch ohne Zahlung oder Gutschrift bereits 
früher, vor dem eigentlichen Zufluss, vorliegen. Der 
(fiktive) Zufluss erfolgt dann bereits bei Fälligkeit, 
da ein beherrschender Gesellschafter sich selbst die 
geschuldeten Beträge auszahlen kann. Im Streitfall 
wurden die vereinbarten Tantiemen aber gar nicht 
ausgezahlt. Es erfolgte auch keine Passivierung, so 
dass sich die Tantiemen auch nicht steuermindernd 
auf das Einkommen der Gesellschaft auswirkten. 
Ebenso wenig sind die Tantiemen als verdeckte Ein-
lagen der Einkommensteuer zu unterwerfen.
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4.	 … FÜR ARBEITGEBER 
UND ARBEITNEHMER

Steuersparmodell

Nutzung betrieblicher Smartphones  
nach Besitzerwechsel steuerfrei

Von jedem Euro einer Gehaltserhöhung geht oft 
mehr als die Hälfte für Steuern und Sozialabgaben 
ab. Diese erheblichen Abzüge können Arbeitspar-
teien vermeiden, indem sie steuerbegünstigte oder 
steuerfreie Gehaltsbestandteile vereinbaren. Eine 
Möglichkeit: Vorteile, die einem Arbeitnehmer 
aus der privaten Nutzung von betrieblichen Da-
tenverarbeitungs- oder Telekommunikationsein-
richtungen (PCs, Laptops, Smartphones, Tablets) 
erwachsen, sind steuerfrei.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun eine interessan-
te Steuergestaltungsmöglichkeit abgesegnet: Im 
verhandelten Fall hatten die Arbeitnehmer ihre pri-
vaten Handys zunächst für einen symbolischen Preis 
von 1 € bis 6 € an ihren Arbeitgeber verkauft. Dieser 
stellte den Arbeitnehmern die Geräte anschließend 
wieder als betriebliche Telekommunikationsgerä-
te für die private und dienstliche Nutzung zur Ver-
fügung. Er übernahm die Kosten für die laufenden 
Mobilfunkverträge der Arbeitnehmer (gedeckelter 
Höchstbetrag nach ergänzender Vereinbarung zum 
Arbeitsvertrag). Die Kostenübernahme erstreckte 
sich auch auf den Aufwand für Wartung und Repara-
turen. Die Überlassung der Geräte war an das Beste-
hen des Arbeitsverhältnisses geknüpft.

Das Finanzamt beurteilte den vorherigen Ankauf der 
privaten Handys als steuerlichen Gestaltungsmiss-
brauch. Die Kostenerstattung führe daher zu steu-
erpflichtigem Arbeitslohn. Der BFH hat jedoch 
entschieden, dass die Kostenübernahme durch 
den Arbeitgeber steuerfrei zu belassen war. Die 
Handys waren durch den Verkauf an den Arbeitge-
ber betriebliche Telekommunikationsgeräte, da der 
Arbeitgeber deren zivilrechtlicher Eigentümer ge-
worden war. Die Handys waren den Arbeitnehmern 
auch nicht aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung 
weiterhin zuzurechnen. Entscheidend war, dass die 
Handys nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses an 
den Arbeitgeber herauszugeben waren. Letzterer 
trug als Eigentümer auch das Risiko, dass die Geräte 
beschädigt wurden oder „untergingen“. Den Arbeit-

nehmern war der Gebrauch der Geräte nur während 
des aktiven Arbeitsverhältnisses gestattet.

Laut BFH bestanden keine Anzeichen für ein 
unwirksames Scheingeschäft. Zwischen den 
Vertragspartnern hatte Einigkeit über den Eigen-
tumsübergang bestanden. Ferner lag kein Miss-
brauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
vor. Der niedrige Kaufpreis der Geräte vermochte 
einen solchen Missbrauch nach Auffassung des 
BFH nicht zu begründen.

Firmenwagen

Geschätzte Treibstoffkosten schließen 
Fahrtenbuchmethode aus

Die Fahrtenbuchmethode erfordert einen Beleg-
nachweis der Gesamtkosten des Kfz. Wird ein 
Dienstwagen an einer betrieblichen Zapfsäule des 
Arbeitgebers betankt, die weder die abgegebene 
Treibstoffmenge noch den Preis anzeigt, darf der 
private Nutzungsvorteil für den Dienstwagen daher 
nicht nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt wer-
den. Das geht aus einem neuen Urteil des Bundes-
finanzhofs hervor. 

5.	 … FÜR HAUSBESITZER

Nutzungsdauer

Wann eine schnellere Abschreibung von 
Immobilien möglich ist

Ab 2023 fertiggestellte vermietete Immobilien im 
Privatvermögen können mit jährlich 3  % abge-
schrieben werden (lineare Absetzung für Abnut-
zung, kurz AfA). Bei Fertigstellung vor 2023 gilt ein 
AfA-Satz von 2 %. Gebäude mit Baujahren vor 1925 
lassen sich mit 2,5 % abschreiben.

Hinweis: Sofern sich die Immobilie im Betriebsver-
mögen befindet und nicht zu Wohnzwecken genutzt 
wird, gilt für Baujahre ab 1985 einheitlich ein AfA-
Satz von 3 % (bei Baubeginn oder Kauf vor 2001: 4 %).
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Gesetzlich wird – je nach Fallgestaltung – eine typi-
sierte Nutzungsdauer eines Gebäudes von 25, 33, 40 
oder 50 Jahren angenommen. Die festen AfA-Sätze 
sind unabhängig vom tatsächlichen Alter des Ge-
bäudes anzuwenden. Sie gelten auch für erworbene 
Bestandsimmobilien. In engen Grenzen haben Im-
mobilieneigentümer aber die Möglichkeit, von den 
typisierten AfA-Sätzen abzuweichen und eine kür-
zere tatsächliche Nutzungsdauer nachzuweisen, 
so dass sich die Abschreibung beschleunigen lässt. 
Aus dem Nachweis müssen sich Rückschlüsse auf die 
maßgeblichen Faktoren für die verkürzte Nutzungs-
dauer ergeben (z. B. technischer Verschleiß, wirt-
schaftliche Entwertung der Immobilie, rechtliche 
Nutzungsbeschränkungen). Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat nun dargelegt, wann die Finanzämter 
eine verkürzte Nutzungsdauer akzeptieren:

	■ Es bedarf einer konkreten Rechtfertigung für eine 
verkürzte tatsächliche Nutzungsdauer. Der Eigen-
tümer muss darlegen, dass das Gebäude vor Ab-
lauf der typisierten Zeiträume bereits technisch 
oder wirtschaftlich verbraucht ist.

	■ Eine verkürzte Nutzungsdauer kann zum Beispiel 
anzuerkennen sein, wenn der Eigentümer bereits 
zum Abbruch des Gebäudes verpflichtet ist.

	■ Für besondere Betriebsgebäude (z. B. Hallen in 
Leichtbauweise) kann sich eine verkürzte Nut-
zungsdauer bereits aus den amtlichen AfA-Ta-
bellen ergeben. Das Gleiche gilt für Gebäudeteile, 
die selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter 
sind (z. B. Ladeneinbauten).

	■ Für Mietereinbauten kann eine verkürzte Nut-
zungsdauer aus der begrenzten Mietdauer her-
geleitet werden.

	■ Die tatsächliche Nutzungsdauer wird auch durch 
den technischen Verschleiß beeinflusst. Hierfür 
ist etwa zu beurteilen, inwieweit die Tragstruktur 
des Bauwerks (insbesondere Wände und Dach) 
die Nutzungsfähigkeit des Gebäudes beschränkt.

	■ Zum Nachweis einer verkürzten Nutzungsdau-
er muss ein Gutachten eines öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen für die Bewer-
tung von (un-)bebauten Grundstücken oder einer 
Person vorgelegt werden, die als Sachverständi-
ger oder Gutachter entsprechend akkreditiert ist.
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Mit freundlichen Grüßen

Ratio Treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft 
Landwirtschaftliche Buchstelle

T. Beuck  ·  A. Haß  ·  B. Potratz
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KONTAKT

Kiel

Hopfenstraße 67 · 24103 Kiel

Tel. (0431) 66 382-680 · Fax (0431) 66 382-688

E-Mail stb@ratio-kiel.de · www.ratio-kiel.de

Eingetragen im Handelsregister

Amtsgerichts Kiel HRB 1253

Stralsund

Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund

Tel. (0 38 31) 61 02-0 · Fax (0 38 31) 61 02-420

E-Mail stb@ratio-hst.de · www.ratio-hst.de

Eingetragen im Handelsregister

Amtsgerichts Stralsund HRB 3168

Flensburg

Europastraße 104 · 24976 Handewitt (OT Jarplund)

Tel. (0461) 31 441-0 · Fax (0461) 31 441-499

E-Mail stb@ratio-fl.de · www.ratio-fl.de


